
ZIVILPROZESSORDNUNG (ZPO)* 

 

RGBl. 113/1895, vielfach novelliert, zuletzt durch BGBl. I 21/2011 

 

... 

 

Fünfter Titel 

Prozesskosten 

 

§ 40. (1) Jede Partei hat die durch ihre Prozesshandlungen verursachten Kosten zu-

nächst selbst zu bestreiten. Die Kosten solcher gerichtlicher Handlungen, welche von 

beiden Parteien gemeinschaftlich veranlasst oder vom Gerichte im Interesse beider 

Parteien auf Antrag oder von Amts wegen vorgenommen werden, sind von beiden 

Parteien gemeinschaftlich zu bestreiten. 

 

(2) Inwieferne den Parteien ein Anspruch auf Ersatz der von ihnen bestrittenen Kosten 

zusteht, ist, soweit dieses Gesetz nicht besondere Anordnungen enthält, nach den Be-

stimmungen dieses Titels zu beurteilen. 

 

§ 41. (1) Die in dem Rechtsstreite vollständig unterliegende Partei hat ihrem Gegner, 

sowie dem diesem beigetretenen Nebenintervenienten alle durch die Prozessführung 

verursachten, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 

notwendigen Kosten zu ersetzen. Welche Kosten als notwendig anzusehen sind, hat 

das Gericht bei Feststellung des Kostenbetrages ohne Zulassung eines Beweisver-

fahrens nach seinem von sorgfältiger Würdigung aller Umstände geleiteten Ermessen 

zu bestimmen. 

 

(2) Soweit das Maß der Entlohnung des Rechtsanwalts oder sonst die Höhe der Kosten 

durch Tarife geregelt ist, hat die Feststellung des Kostenbetrages nach diesen Tarifen 

zu geschehen. 

 

(3) Die Vorschriften des ersten Absatzes gelten insbesondere auch hinsichtlich der Kos-

ten, welche durch die Zuziehung eines nicht am Sitze des Prozessgerichtes oder des 

ersuchten Richters wohnenden Rechtsanwalts entstanden sind. Die Kosten, welche da-

                     
* Der zum Teil aus dem vorletzten Jahrhundert stammende Gesetzestext wurde an die 
derzeit übliche Rechtschreibung angepasst. 
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durch verursacht wurden, dass für die nämliche Partei mehrere Rechtsanwälte beigezo-

gen wurden, sind jedenfalls nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten der Beiziehung 

eines Rechtsanwalts nicht übersteigen, oder als in der Person des Rechtsanwalts ein 

Wechsel eintreten musste.  

 

§ 42. (1) Für ihre persönlichen Bemühungen kann die Partei wie der Nebenintervenient 

bei Feststellung der Prozesskosten eine Vergütung nicht ansprechen. Wenn deren per-

sönliches Erscheinen vor Gericht notwendig war, und insbesondere wenn die Partei in 

dem Verfahren vor Bezirksgerichten ohne einen Bevollmächtigten erscheint, ist für den 

durch Zeitversäumnis etwa entstandenen Schaden, sowie für die Reiseauslagen Ersatz 

zu leisten. 

 

(2) Wird eine Partei durch Bevollmächtigte vertreten, welche nicht dem Rechtsanwalts- 

oder Notariatsstande angehören, so ist der unterliegende Gegner nur zum Ersatze der 

Stempel- und anderen Staatsgebühren und der durch die Prozessführung verursachten 

notwendigen Barauslagen zu verhalten. Diese Bestimmung gilt jedoch nicht für die Kos-

tenersatzansprüche der durch die Finanzprokuratur vertretenen Parteien; hiebei macht 

es keinen Unterschied, ob die Finanzprokuratur selbst einschreitet oder durch Verwal-

tungsbehörden oder Ämter vertreten wird.  

 

§ 43. (1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegen-

einander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Der zu ersetzende Teil kann 

ziffermäßig oder im Verhältnis zum Ganzen bestimmt werden. Die von der Partei ge-

tragenen Gerichtsgebühren und anderen bundesgesetzlich geregelten staatlichen Ge-

bühren, Kosten von Amtshandlungen außerhalb des Gerichtes, Gebühren der Zeugen, 

Sachverständigen, Dolmetscher, Übersetzer und Beisitzer, Kosten der notwendigen 

Verlautbarungen sowie Kosten eines Kurators, die die Partei nach § 10 zu bestreiten 

hatte, sind ihr dabei verhältnismäßig mit dem Teil zuzusprechen, der dem Ausmaß ihres 

Obsiegens entspricht.  

 

(2) Das Gericht kann jedoch auch bei solchem Ausgange des Rechtsstreites der einen 

Partei den Ersatz der gesamten, dem Gegner und dessen Nebenintervenienten ent-

standenen Kosten auferlegen, wenn der Gegner nur mit einem verhältnismäßig gering-

fügigen Theile seines Anspruches, dessen Geltendmachung überdies besondere Kosten 

nicht veranlasst hat, unterlegen ist, oder wenn der Betrag der von ihm erhobenen Forde-

rung von der Feststellung durch richterliches Ermessen, von der Ausmittlung durch 

Sachverständige, oder von einer gegenseitigen Abrechnung abhängig war.  



- 3 - 

 

... 

Siebenter Titel 

Verfahrenshilfe 

 

§ 63. (1) Verfahrenshilfe ist einer Partei, wenn diese eine natürliche Person ist, so weit 

zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen als sie außerstande ist, die Kosten der Führung 

des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, und 

die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig 

oder aussichtslos erscheint. Als notwendiger Unterhalt ist derjenige Unterhalt 

anzusehen, den die Partei für sich und ihre Familie, für deren Unterhalt sie zu sorgen 

hat, zu einer einfachen Lebensführung benötigt. Als mutwillig ist die Rechtsverfolgung 

besonders anzusehen, wenn eine nicht die Verfahrenshilfe beanspruchende Partei bei 

verständiger Würdigung aller Umstände des Falles, besonders auch der für die 

Eintreibung ihres Anspruchs bestehenden Aussichten, von der Führung des Verfahrens 

absehen oder nur einen Teil des Anspruchs geltend machen würde. 

 

(2) Die Bestimmungen über die Verfahrenshilfe gelten auch für den Nebenintervenien-

ten. 

 

§ 64. (1) Die Verfahrenshilfe kann für einen bestimmten Rechtsstreit und ein nach Ab-

schluss des Rechtsstreits eingeleitetes Vollstreckungsverfahren die folgenden Begünsti-

gungen umfassen: 

 

1. die einstweilige Befreiung von der Entrichtung 

a) der Gerichtsgebühren und anderen bundesgesetzlich geregelten staatlichen 

Gebühren; 

b) der Kosten von Amtshandlungen außerhalb des Gerichtes; 

c) der Gebühren der Zeugen, Sachverständigen, Dolmetscher, Übersetzer und 

Beisitzer; 

d) der Kosten der notwendigen Verlautbarungen; 

e) der Kosten eines Kurators, die die Partei nach § 10 zu bestreiten hätte; 

f) der notwendigen Barauslagen, die von dem vom Gericht bestellten gesetzlichen 

Vertreter oder von dem der Partei beigegebenen Rechtsanwalt oder Vertreter 

gemacht worden sind; diese umfassen jedenfalls auch notwendige Übersetzungs- 

und Dolmetschkosten; die unter den Buchstaben b bis e und die unter diesem 
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Buchstaben genannten Kosten, Gebühren und Auslagen werden vorläufig aus 

Amtsgeldern berichtigt; 

2. die Befreiung von der Sicherheitsleistung für die Prozesskosten; 

3. sofern die Vertretung durch einen Rechtsanwalt gesetzlich geboten ist oder es nach 

der Lage des Falles erforderlich erscheint, die vorläufig unentgeltliche Beigebung 

eines Rechtsanwalts, die sich auch auf eine vorprozessuale Rechtsberatung im Hin-

blick auf eine außergerichtliche Streitbeilegung erstreckt; dieser bedarf keiner Pro-

zessvollmacht, jedoch der Zustimmung der Partei zu einem Anerkenntnis, einem 

Verzicht oder der Schließung eines Vergleiches. § 31 Abs. 2 und 3 sind sinngemäß 

anzuwenden; 

4. sofern in einer Rechtssache, in der die Vertretung durch einen Rechtsanwalt gesetz-

lich nicht geboten ist und der Partei auch ein Rechtsanwalt nicht beigegeben wird, 

die Klage bei einem Gericht außerhalb des Bezirksgerichtssprengels angebracht 

werden soll, in dem die Partei ihren Aufenthalt hat, das Recht, die Klage gemeinsam 

mit dem Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe beim Bezirksgericht ihres Aufent-

halts zu Protokoll zu erklären und zu begehren, daß dieses Protokoll dem Prozess-

gericht übersendet, und dass von diesem für die Partei zur unentgeltlichen Wahrung 

ihrer Rechte bei der mündlichen Verhandlung ein Gerichtsbediensteter oder ein 

Rechtspraktikant als ihr Vertreter bestellt werde; deren Auswahl obliegt dem Vor-

steher des Gerichtes; 

5. sofern das Gericht deren persönliche Anwesenheit zur Einvernahme oder zur Er-

örterung des Sachverhalts anordnet, den Ersatz der notwendigen Reisekosten der 

Partei in sinngemäßer Anwendung der für Zeugen geltenden Bestimmungen des 

GebAG1 1975; diese Kosten werden vorläufig aus Amtsgeldern ersetzt. 

 

(2) Bei Bewilligung der Verfahrenshilfe ist auszusprechen, welche der im Abs. 1 aufge-

zählten Begünstigungen und welche zur Gänze oder zum Teil gewährt werden. Die Be-

günstigung nach Abs. 1 Z 3 darf nur in vollem Ausmaß gewährt werden. 

 

(3) Soweit die Verfahrenshilfe bewilligt wird, treten die Befreiungen und Rechte nach 

Abs. 1 mit dem Tag ein, an dem sie beantragt worden sind. Die Befreiungen nach Abs. 1 

Z 1 Buchstaben b bis e können wirksam noch bis zur Entrichtung dieser Kosten und Ge-

bühren beantragt werden. Gleiches gilt für die Befreiung von der Gebühr für den 

Kinderbeistand. 

 

                     
1 Gebührenanspruchsgesetz. 
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(4) Den in Abs. 1 Z 1 lit. f genannten Vertretern ist auf Antrag ein angemessener 

Vorschuss auf die vorläufig zu leistenden notwendigen Barauslagen zu gewähren, wenn 

diese insgesamt den Betrag von 100 Euro voraussichtlich übersteigen. 

 

§ 64a. Eine Partei, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union für einen 

bestimmten Rechtsstreit Verfahrenshilfe gewährt worden ist, hat für das Verfahren zur 

Anerkennung und Vollstreckung der in diesem Rechtsstreit ergangenen Entscheidung 

Anspruch auf Verfahrenshilfe gemäß diesem Titel. Die Partei hat in ihrem Antrag zu be-

scheinigen, dass ihr im Erkenntnisverfahren Verfahrenshilfe gewährt wurde, dem Antrag 

ein Vermögensbekenntnis (§ 66) anzuschließen und anzugeben, welche der in § 64 

Abs. 1 aufgezählten Begünstigungen sie begehrt. Das Gericht hat auszusprechen, in 

welchem Ausmaß der Partei die Begünstigungen des § 64 Abs. 1 gewährt werden. 

 

§ 64b. Zur außergerichtlichen Streitbeilegung in nachbarrechtlichen Streitigkeiten nach 

§ 364 Abs. 3 ABGB wird Verfahrenshilfe für den Antrag nach § 433 Abs. 1 gewährt. 

Diese umfasst die Begünstigungen nach § 64 Abs. 1 Z 1 und 5. 

 

§ 65. (1) Die Verfahrenshilfe ist beim Prozessgericht erster Instanz2 schriftlich oder zu 

Protokoll zu beantragen. Hat das Prozessgericht seinen Sitz außerhalb des Bezirks-

gerichtssprengels, in dem die Partei ihren Aufenthalt hat, so kann sie den Antrag beim 

Bezirksgericht ihres Aufenthalts zu Protokoll erklären; im Fall des § 64 Abs. 1 Z 4 kann 

sie gemeinsam mit diesem Antrag die Klage, den Widerspruch gegen ein Versäumungs-

urteil oder den Einspruch gegen einen Zahlungsbefehl zu Protokoll erklären. 

 

(2) Über den Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe hat stets das Prozessgericht 

erster Instanz zu entscheiden, auch wenn sich die Notwendigkeit hierzu erst im Ver-

fahren vor einer höheren Instanz ergibt. Der Beschluss über den Antrag darf dem 

Gegner frühestens mit der Klage zugestellt werden. 

 

§ 66. (1) In dem Antrag ist die Rechtssache bestimmt zu bezeichnen, für die die Ver-

fahrenshilfe begehrt wird. Zugleich sind ein nicht mehr als vier Wochen altes Bekenntnis 

der Partei (ihres gesetzlichen Vertreters) über die Vermögens-, Einkommens- und Fami-

lienverhältnisse der Partei (Vermögensbekenntnis) und, soweit zumutbar, entsprechende 

Belege beizubringen; in dem Vermögensbekenntnis sind besonders auch die Belastun-

                     
2 Das ist der Verfassungsgerichtshof, wenn die Verfahrenshilfe für ein Verfahren vor diesem 
beantragt wird. 
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gen anzugeben, weiter die Unterhaltspflichten und deren Ausmaß, sowie ob eine andere 

Person für die Partei unterhaltspflichtig ist. Für das Vermögensbekenntnis ist ein vom 

Bundesminister für Justiz aufzulegendes und im Amtsblatt der österreichischen Justiz-

verwaltung kundzumachendes Formblatt zu verwenden. Ist dem Antrag kein solches 

Vermögensbekenntnis angeschlossen, so ist nach den §§ 84 und 85 vorzugehen, wobei 

jedoch in allen Fällen nach § 85 Abs. 2 eine Frist zu setzen ist; gleichzeitig ist der Partei 

das Formblatt zuzustellen. 

 

(2) Über den Antrag ist auf der Grundlage des Vermögensbekenntnisses zu entscheiden. 

Hat das Gericht gegen dessen Richtigkeit oder Vollständigkeit Bedenken, so hat es das 

Vermögensbekenntnis zu überprüfen. Hierbei kann es auch die Partei unter Setzung 

einer angemessenen Frist zur Ergänzung des Vermögensbekenntnisses und, soweit 

zumutbar, zur Beibringung weiterer Belege auffordern. Der § 381 ist sinngemäß anzu-

wenden.  

 

§ 67. Hat das Gericht die Beigebung eines Rechtsanwalts beschlossen, so hat es den 

Ausschuss der nach dem Sitz des Prozessgerichts zuständigen Rechtsanwaltskammer 

zu benachrichtigen, damit der Ausschuss einen Rechtsanwalt zum Vertreter bestelle. 

Wünschen der Partei über die Auswahl dieses Rechtsanwalts ist im Einvernehmen mit 

dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Möglichkeit zu entsprechen.  

 

§ 68. (1) Die Verfahrenshilfe erlischt mit dem Tod der Partei. Das Prozessgericht erster 

Instanz hat von Amts wegen oder auf Antrag – auch des bestellten Rechtsanwalts – die 

Verfahrenshilfe so weit zur Gänze oder zum Teil erloschen zu erklären als Änderungen 

in den Vermögensverhältnissen der Partei dies erfordern, oder die weitere Rechts-

verfolgung oder Rechtsverteidigung als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint. 

 

(1a) Wird nicht innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Rechtsstreits ein Vollstre-

ckungsverfahren eingeleitet, so ist bei dessen Einleitung von Amts wegen zu über-

prüfen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von Verfahrenshilfe weiterhin vor-

liegen. 

 

(2) Das Prozessgericht erster Instanz hat von Amts wegen oder auf Antrag - auch des 

bestellten Rechtsanwalts - die Verfahrenshilfe so weit zur Gänze oder zum Teil zu ent-

ziehen als sich herausstellt, dass die seinerzeit angenommenen Voraussetzungen nicht 

gegeben gewesen sind. In diesem Fall hat die Partei die im § 64 Abs. 1 Z. 1 genannten 

Beträge, von deren Bestreitung sie einstweilen befreit gewesen ist, insoweit zu entrich-
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ten bzw. zu ersetzen und den ihr beigegebenen Rechtsanwalt nach dem Tarif zu ent-

lohnen. Über den Entlohnungsanspruch hat das Gericht mit Beschluss zu entscheiden. 

 

(3) Im Zug eines in den Abs. 1, 1a und 2 vorgesehenen Verfahrens kann das Gericht die 

Parteien unter Setzung einer angemessenen Frist zur Beibringung eines neuen Vermö-

gensbekenntnisses und, soweit zumutbar, von Belegen auffordern. Der § 381 ist sinn-

gemäß anzuwenden. 

 

(4) Erklärt das Gericht die Verfahrenshilfe für erloschen oder entzieht es sie, so bleibt 

der bestellte Rechtsanwalt noch bis zum Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses be-

rechtigt und verpflichtet, für die Partei zu handeln, soweit dies nötig ist, um sie vor 

Rechtsnachteilen zu schützen. Die Zustellung des Beschlusses, womit das Gericht die 

Verfahrenshilfe für erloschen erklärt oder entzieht, an den Rechtsanwalt unterbricht den 

Lauf der Frist zur Beantwortung der Klage bzw. Erhebung von Rechtsmitteln gegen 

andere Entscheidungen des Gerichtes bis zum Eintritt der Rechtskraft des genannten 

Beschlusses. Mit dem Eintritt der Rechtskraft beginnt die volle Frist von neuem zu 

laufen.  

 

§ 69. Gegen denjenigen, der durch unrichtige oder unvollständige Angaben im Ver-

mögensbekenntnis (§ 66) die Verfahrenshilfe erschleicht, hat das Prozessgericht erster 

Instanz eine Mutwillensstrafe3 zu verhängen. Derjenige, gegen den eine solche Mut-

willensstrafe rechtskräftig verhängt worden ist, schuldet überdies – vorbehaltlich der 

Nachzahlungspflicht der Partei (§ 68 Abs. 2) – die Gerichtsgebühren in zweifacher 

Höhe. Schließlich hat das Prozessgericht den Sachverhalt in jedem Fall der Staats-

anwaltschaft anzuzeigen.  

 

§ 70. Die im § 64 Abs. 1 Z. 1 genannten Beträge, von deren Bestreitung die Partei einst-

weilen befreit ist, sowie die der Partei gemäß § 64 Abs. 1 Z 5 einstweilen ersetzten Reise-

kosten sind unmittelbar beim Gegner einzuheben, soweit diesem die Kosten des Rechts-

streits auferlegt worden sind oder er sie in einem Vergleich übernommen hat. Das Gericht 

hat auch dann, wenn die Partei zwar obsiegt, aber keinen Kostenersatz beansprucht, 

darüber zu entscheiden, ob und wieweit der Gegner zum Ersatz der im § 64 Abs. 1 Z. 1 

und Z 5 genannten Beträge verpflichtet ist. Ist der Gegner der Partei zum Kostenersatz 

verpflichtet, so ist bei der Kostenfestsetzung so vorzugehen, als wäre der Rechtsanwalt 

der Partei nicht vorläufig unentgeltlich beigegeben worden.  

                     
3 Bis zu € 2.900,--. 
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§ 71. (1) Die die Verfahrenshilfe genießende Partei ist mit Beschluss zur gänzlichen 

oder teilweisen Nachzahlung der Beträge zu verpflichten, von deren Berichtigung sie 

einstweilen befreit gewesen ist oder die ihr zur Bestreitung ihrer Reisekosten einstweilen 

aus Amtsgeldern ersetzt worden sind, und die noch nicht berichtigt sind, wie ebenso zur 

tarifmäßigen Entlohnung des ihr beigegebenen Rechtsanwalts, soweit und sobald sie 

ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts dazu imstande ist. Nach Ablauf von 

drei Jahren nach Abschluss des Verfahrens kann die Verpflichtung zur Nachzahlung 

nicht mehr auferlegt werden. 

 

(2) In dem Beschluss über die Nachzahlung ist der Partei zunächst der Ersatz der im 

§ 64 Abs. 1 Z. 1 Buchstaben b bis f und Z 5 genannten Beträge aufzuerlegen, dann die 

Leistung der Entlohnung des Rechtsanwalts unter gleichzeitiger Bestimmung ihrer Höhe 

und endlich die Entrichtung der im § 64 Abs. 1 Z. 1 Buchstabe a genannten Beträge; 

dieser Beschluss ist erst nach Eintritt der Rechtskraft vollstreckbar. 

 

(3) In Verfahren nach den Abs. 1 und 2 kann das Gericht die Parteien unter Setzung 

einer angemessenen Frist zur Beibringung eines neuen Vermögensbekenntnisses und, 

soweit zumutbar, von Belegen auffordern. Der § 381 ist sinngemäß anzuwenden.  

 

§ 72. (1) Die nach diesem Titel ergehenden Beschlüsse sind ohne mündliche Verhand-

lung zu fassen, sofern das Prozessgericht eine solche nicht zur Erörterung ihm erheblich 

scheinender Tatsachen für erforderlich hält. 

 

(2) Gegen die nach diesem Titel ergehenden Beschlüsse steht auch dem Gegner sowie 

dem Revisor der Rekurs zu. Sein Recht, einen Antrag nach § 68 Abs. 1 oder 2 zu 

stellen, bleibt ihnen vorbehalten. 

 

(2a) Ein Rekurs ist, vorbehaltlich des § 65 Abs. 2, den Parteien und dem Revisor zu-

zustellen. Diese können binnen 14 Tagen ab Zustellung des Rekurses eine Rekurs-

beantwortung einbringen. 

 

(3) Einer Vertretung durch Rechtsanwälte bedürfen die Parteien bei den nach diesem 

Titel bei Gericht vorzunehmenden Handlungen auch im Anwaltsprozess nicht. Rekurse 

gegen Beschlüsse über die Verfahrenshilfe sowie Rekursbeantwortungen können auch 

bei Gerichtshöfen mündlich zu Protokoll erklärt werden. Ein Kostenersatz findet nicht 

statt.  
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§ 73. (1) Weder der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe noch ein anderer nach 

diesem Titel zulässiger Antrag berechtigt die Parteien, die Einlassung in den Rechts-

streit oder die Fortsetzung der Verhandlung zu verweigern oder die Erstreckung von 

Fristen oder die Verlegung von Tagsatzungen zu begehren. 

 

(2) Hat die beklagte Partei vor Ablauf der Frist, innerhalb deren sie die Klage zu beant-

worten, den Einspruch gegen einen Zahlungsbefehl, die Einwendungen im Mandats-

verfahren und im Bestandverfahren oder den Widerspruch gegen ein Versäumungsurteil 

einzubringen hätte, die Bewilligung der Verfahrenshilfe einschließlich der Beigebung 

eines Rechtsanwalts beantragt, so beginnt die Frist zur Einbringung der Klagebeant-

wortung, des Einspruchs gegen einen Zahlungsbefehl, der Einwendungen im Mandats-

verfahren und im Bestandverfahren oder des Widerspruchs gegen ein Versäumungs-

urteil frühestens mit der Zustellung des Bescheides, mit dem der Rechtsanwalt bestellt 

wird, beziehungsweise mit dem Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses, mit dem die 

Beigebung eines Rechtsanwalts versagt wird. Der Bescheid über die Bestellung des 

Rechtsanwalts ist durch das Gericht zuzustellen. 

 

(3) Wird nach dem Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses, mit dem die Beigebung 

eines Rechtsanwalts versagt wird, von derselben Partei neuerlich ein Antrag gestellt, ihr 

einen Rechtsanwalt kostenlos beizugeben, so bleibt hievon der weitere Ablauf der schon 

einmal nach dem Abs. 2 unterbrochenen Frist unberührt. 
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Achter Titel 

Gebärdensprachdolmetscher 

 

 

§ 73a. (1) Ist eine Partei gehörlos, hochgradig hörbehindert oder sprachbehindert, so ist 

dem Verfahren ein Dolmetscher für die Gebärdensprache beizuziehen, sofern sich die 

Partei in dieser verständigen kann. Die Kosten des Dolmetschers trägt der Bund. 

 

(2) Der Bund trägt auch die Gebärdensprachdolmetscher-Kosten, die die Partei für den 

zur Führung des Verfahrens notwendigen Kontakt mit ihrem Rechtsvertreter aufge-

wendet hat. Diese sind ihr bis zu dem Ausmaß zu vergüten, das sich in sinngemäßer 

Anwendung der Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 ergibt. 
 
... 
 

Vierter Titel 

Folgen der Versäumung, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

 

Folgen der Versäumung 

 

§ 144. Die Versäumung einer Prozesshandlung hat, unbeschadet der in diesem Ge-

setze für einzelne Fälle bestimmten weiteren Wirkungen, zur Folge, dass die Partei von 

der vorzunehmenden Prozesshandlung ausgeschlossen wird. 

 

§ 145. (1) Einer Androhung der gesetzlichen Folgen der Versäumung bedarf es nur in 

den im Gesetze besonders bezeichneten Fällen. Diese Folgen treten von selbst ein, so-

fern nicht durch die Bestimmungen dieses Gesetzes ihr Eintritt von einem auf Verwirk-

lichung der Rechtsnachtheile der Versäumung gerichteten Antrage abhängig gemacht 

ist. 

 

(2) Im letzteren Falle kann die versäumte Prozesshandlung, wenn für dieselbe eine Frist 

bestimmt war, bis zu dem Tage, an welchem der Antrag bei Gericht gestellt wurde, 

wenn aber die versäumte Prozesshandlung bei einer Tagsatzung vorzunehmen war, bis 

zum Schlusse der über den Antrag auf Verwirklichung der Versäumungsfolgen statt-

findenden Verhandlung nachgeholt werden. 

 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
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§ 146. (1) Wenn eine Partei durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereig-

nis – so dadurch, dass sie von einer Zustellung ohne ihr Verschulden keine Kenntnis er-

langt hat, – am rechtzeitigen Erscheinen bei einer Tagsatzung oder an der rechtzeitigen 

Vornahme einer befristeten Prozesshandlung verhindert wurde, und die dadurch verur-

sachte Versäumung für die Partei den Rechtsnachtheil des Ausschlusses von der vor-

zunehmenden Prozesshandlung zur Folge hatte, so ist dieser Partei, soweit das Gesetz 

nichts anderes bestimmt, auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu be-

willigen. Dass der Partei ein Verschulden an der Versäumung zur Last liegt, hindert die 

Bewilligung der Wiedereinsetzung nicht, wenn es sich nur um einen minderen Grad des 

Versehens handelt. 

 

(2) Der Wiedereinsetzungsantrag kann nicht auf Umstände gestützt werden, die das 

Gericht bereits für unzureichend befunden hat, um daraufhin derselben Partei die Ver-

längerung der sodann versäumten Frist oder die Erstreckung der versäumten Tag-

satzung zu bewilligen. 

 

§ 147. (1) Der Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung ist ohne weiteres Verfahren 

zurückzuweisen, solange die Partei die versäumte Prozesshandlung im Sinne des 

§. 145 Absatz 2, unmittelbar nachholen kann. 

 

(2) Wird von derselben Partei die Wiedereinsetzung gegen eine infolge Versäumung 

ergangenes Urteil und die Wiedereinsetzung gegen den Ablauf der Frist zur Berufung 

wider dieses Urteil beantragt, so ist das Verfahren über letzteren Wiedereinsetzungs-

antrag bis nach rechtskräftiger Entscheidung über das erstere Wiedereinsetzungs-

begehren aufzuschieben. 

 

(3) Dem Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung ist nicht stattzugeben, wenn die 

Partei wegen der zur Rechtfertigung des Wiedereinsetzungsantrages angeführten Be-

hinderungen um Verlängerung der Frist oder Verlegung der Tagsatzung hätte einschrei-

ten können, oder wenn diese Behinderungen bereits wieder zu einer Zeit weggefallen 

sind, da die Partei gemäß §. 145 Absatz 2, die Prozesshandlung selbst noch hätte nach-

holen können.  

 

§ 148. (1) Der Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung ist bei dem Gerichte anzu-

bringen, bei welchem die versäumte Prozesshandlung vorzunehmen war. 
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(2) Der Antrag muss, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt, innerhalb vierzehn 

Tagen gestellt werden. Diese Frist beginnt mit dem Tage, an welchem das Hindernis, 

welches die Versäumung verursachte, weggefallen ist; sie kann nicht verlängert werden. 

 

(3) Offenbar verspätet eingebrachte Anträge sind ohne weiteres Verfahren zurückzu-

weisen.  

 

§ 149. (1) Die Partei, welche die Wiedereinsetzung beantragt, hat in dem bezüglichen 

Schriftsatze oder in dem den Schriftsatz ersetzenden Anbringen zu Protokoll alle den 

Wiedereinsetzungsantrag begründenden Umstände anzuführen und die Mittel zu ihrer 

Glaubhaftmachung anzugeben. Zugleich mit dem Antrage ist auch die versäumte 

Prozesshandlung selbst, oder bei Versäumung einer Tagsatzung dasjenige nachzu-

holen, was zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung seitens der säumigen Partei 

vorzubringen war. 

 

(2) Über den Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ent-

scheidet das Gericht durch Beschluss, und zwar nach mündlicher Verhandlung, wenn es 

eine solche für erforderlich hält.  

 

§ 150. (1) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt der Rechtsstreit in die Lage 

zurück, in welcher er sich vor dem Eintritte der Versäumung befunden hat. Ein infolge 

der Versäumung bereits erlassenes Urteil ist bei Bewilligung der Wiedereinsetzung auf-

zuheben. 

 

(2) Wurde eine Tagsatzung versäumt, so kann schon bei der zur Verhandlung über den 

Wiedereinsetzungsantrag anberaumten Tagsatzung das Verfahren über den Antrag auf 

Bewilligung der Wiedereinsetzung mit der Verhandlung, zu deren Vornahme die ver-

säumte Tagsatzung bestimmt war, verbunden oder doch im Falle der Bewilligung des 

Wiedereinsetzungsantrages sogleich diese Verhandlung vorgenommen werden.  

 

§ 152. (1) Durch den Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

wird der Fortgang des Rechtsstreites nicht gehemmt. Das Gericht kann jedoch auf An-

trag dessen einstweilige Unterbrechung anordnen, um der voraussichtlich zu bewilligen-

den Wiedereinsetzung vollen Erfolg zu sichern, und wenn zugleich die Unterbrechung 

des Prozesses dem Gegner des Wiedereinsetzungswerbers einen erheblichen Nachteil 

nicht zufügt. 
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(2) Wird der Rechtsstreit zu dieser Zeit in einer höheren Instanz verhandelt, so ist die-

selbe von der angeordneten einstweiligen Unterbrechung des Rechtsmittelverfahrens 

sofort zu verständigen. 

 

(3) Nach Erledigung des Wiedereinsetzungsantrages ist das unterbrochene Verfahren 

auf Antrag oder von Amts wegen aufzunehmen.  

 

§ 153. Gegen die Entscheidung, wodurch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

bewilligt wird, ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.  

 

§ 154. Der Partei, welche die Wiedereinsetzung beantragt hat, ist ohne Rücksicht da-

rauf, ob dem Antrage stattgegeben wurde oder nicht, der Ersatz aller Kosten, welche 

dem Gegner durch die Versäumung und durch die Verhandlung über den Wiedereinset-

zungsantrag verursacht sind, sowie der Ersatz der Kosten des infolge der Wiedereinset-

zung unwirksam gewordenen Verfahrens aufzuerlegen. 
 
... 
 

Fünfter Teil 

Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage 
 
    
 

§ 530. (1) Ein Verfahren, das durch eine die Sache erledigende Entscheidung abge-

schlossen worden ist, kann auf Antrag einer Partei wieder aufgenommen werden, 

 

1. wenn eine Urkunde, auf welche die Entscheidung gegründet ist, fälschlich angefertigt 

oder verfälscht ist; 

2. wenn sich ein Zeuge, ein Sachverständiger oder der Gegner bei seiner Vernehmung 

einer falschen Beweisaussage (§ 288 StGB) schuldig gemacht hat und die Entschei-

dung auf diese Aussage gegründet ist; 

3. wenn die Entscheidung durch eine als Täuschung (§ 108 StGB), als Unterschlagung 

(§ 134 StGB), als Betrug (§ 146 StGB), als Urkundenfälschung (§ 223 StGB), als 

Fälschung besonders geschützter Urkunden (§ 224 StGB) oder öffentlicher Beglaubi-

gungszeichen (§ 225 StGB), als mittelbare unrichtige Beurkundung oder Beglaubi-

gung (§ 228 StGB), als Urkundenunterdrückung (§ 229 StGB), oder als Versetzung 

von Grenzzeichen (§ 230 StGB) gerichtlich strafbare Handlung des Vertreters der 

Partei, ihres Gegners oder dessen Vertreters erwirkt wurde; 
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4. wenn sich der Richter bei der Erlassung der Entscheidung oder einer der Entschei-

dung zugrunde liegenden früheren Entscheidung in Beziehung auf den Rechtsstreit 

zum Nachteil der Partei einer nach dem Strafgesetzbuch zu ahndenden Verletzung 

seiner Amtspflicht schuldig gemacht hat; 

5. wenn ein strafgerichtliches Erkenntnis, auf welches die Entscheidung gegründet ist, 

durch ein anderes rechtskräftig gewordenes Urteil aufgehoben ist; 

6. wenn die Partei eine über denselben Anspruch oder über dasselbe Rechtsverhältnis 

früher ergangene, bereits rechtskräftig gewordene Entscheidung auffindet oder zu 

benützen in den Stand gesetzt wird, welche zwischen den Parteien des 

wiederaufnehmenden Verfahrens Recht schafft;  

7. wenn die Partei in Kenntnis von neuen Tatsachen gelangt oder Beweismittel auf-

findet oder zu benützen in den Stand gesetzt wird, deren Vorbringen und Benützung 

im früheren Verfahren eine ihr günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würde. 

 

(2) Wegen der in Z. 6 und 7 angegebenen Umstände ist die Wiederaufnahme nur dann 

zulässig, wenn die Partei ohne ihr Verschulden außerstande war, die Rechtskraft der 

Entscheidung oder die neuen Tatsachen oder Beweismittel vor Schluss der mündlichen 

Verhandlung, auf welche die Entscheidung erster Instanz erging, geltend zu machen. 
 

§ 531. Die Wiederaufnahme kann auch zur Ausführung der im Sinne des §. 279 Absatz 2 

von der Verhandlung ausgeschlossenen Beweise bewilligt werden, wenn die Benützung 

dieser Beweise im früheren Verfahren offenbar eine der Partei günstigere Entscheidung 

zur Folge gehabt haben würde. 

 

§ 532. (1) Für die Nichtigkeitsklage und für die nach §. 530 Z. 4 erhobene Wiederauf-

nahmsklage ist das Gericht, von welchem die durch die Klage angefochtene Entschei-

dung gefällt wurde, wenn aber in der Klage mehrere in demselben Rechtsstreite von 

Gerichten verschiedener Instanzen gefällte Entscheidungen angefochten werden, das 

höchste unter diesen Gerichten ausschließlich zuständig. 

 

(2) In allen übrigen Fällen (§§. 530 Z. 1 bis 3, 5, 6 und 7 und 531) muss die Wieder-

aufnahmeklage beim Prozessgerichte erster Instanz, wenn aber nur eine in höherer 

Instanz erlassene Entscheidung von dem geltend gemachten Anfechtungsgrunde 

betroffen wird, bei dem bezüglichen Gerichte höherer Instanz angebracht werden. 

 

Verfahren 
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§ 533. Auf die Erhebung der Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage und auf das 

weitere Verfahren finden, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen 

Abweichungen ergeben, die im ersten bis vierten Teile dieses Gesetzes enthaltenen 

Vorschriften entsprechend Anwendung.  

 

§ 534. (1) Die Klage ist binnen der Notfrist von vier Wochen zu erheben. 

 

(2) Diese Frist ist zu berechnen: 

 

1. im Falle des §. 529 Z. 1 von dem Tage, an welchem die Partei von dem Ausschlie-

ßungsgrunde Kenntnis erhalten hat, oder wenn dies vor Eintritt der Rechtskraft der 

angefochtenen Entscheidung geschehen, vom letzteren Tage; 

2. im Falle des §. 529 Z. 2 von dem Tage, an welchem die Entscheidung der Partei, 

und wenn diese nicht prozessfähig ist, dem gesetzlichen Vertreter derselben 

zugestellt wurde, jedoch gleichfalls nicht vor eingetretener Rechtskraft der 

angefochtenen Entscheidung; 

3. in den Fällen des §. 530 Z. 1 bis 5 von dem Tage, an welchem das strafgerichtliche 

Urteil oder der die Einstellung eines strafgerichtlichen Verfahrens aussprechende 

Beschluss in Rechtskraft erwachsen ist; 

4. im Falle des §. 530 Z. 6 und 7 von dem Tage, an welchem die Partei imstande war, 

die rechtskräftige Entscheidung zu benützen oder die ihr bekannt gewordenen 

Tatsachen und Beweismittel bei Gericht vorzubringen; 

5. im Falle des §. 531 von der Zustellung der Entscheidung erster Instanz. 

 

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren nach dem Eintritte der Rechtskraft der Entscheidung 

kann die Klage, mit Ausnahme des in Z. 2 erwähnten Falles, nicht mehr erhoben 

werden.  

 

§ 536. Die Klage muss insbesondere enthalten: 

 

1. die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung; 

2. die Bezeichnung des gesetzlichen Anfechtungsgrundes (Nichtigkeits-, Wiederauf-

nahmsgrund); 

3. die Angabe der Umstände, aus welchen sich die Einhaltung der gesetzlichen Frist für 

die Klage ergibt, und die Bezeichnung der hiefür vorhandenen Beweismittel; 

4. die Angabe der für die Beurteilung der Zuständigkeit wesentlichen Umstände; 
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5. die Erklärung, inwieweit die Beseitigung der angefochtenen Entscheidung, und 

welche andere Entscheidung in der Hauptsache beantragt wird. 

 

§ 537. Der Richter, wegen dessen Beteiligung an der Entscheidung die Nichtigkeitsklage 

(§. 529 Z. 1) oder wegen dessen Verhalten die Wiederaufnahmsklage nach §. 530 Z. 4 

angebracht wird, ist von der Leitung der Verhandlung sowie von der Entscheidung über 

die Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage ausgeschlossen. 

 

§ 538. (1) Das Gericht hat vor Anberaumung einer Tagsatzung zur mündlichen Ver-

handlung, und zwar bei Gerichtshöfen in nicht öffentlicher Sitzung, zu prüfen, ob die 

Klage auf einen der gesetzlichen Anfechtungsgründe (§§. 529 bis 531) gestützt und in 

der gesetzlichen Frist erhoben sei. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse oder ist 

die Klage wegen eines der im §. 230 Absatz 2 angeführten Gründe unzulässig, so ist sie 

als zur Bestimmung einer Tagsatzung für die mündliche Verhandlung ungeeignet durch 

Beschluss zurückzuweisen. 

 

(2) Die Umstände, aus welchen sich die Einhaltung der gesetzlichen Frist ergibt, sind 

vom Kläger auf Verlangen des Gerichtes glaubhaft zu machen.  

 

§ 539. (1) Wenn die Wiederaufnahme wegen einer der im §. 530 Z. 1 bis 4 angeführten 

strafbaren Handlungen begehrt wird, ohne dass ihrer wegen bereits eine rechtskräftige 

Verurteilung stattgefunden hätte, hat das Prozessgericht ohne vorgängige mündliche 

Verhandlung die Einleitung des strafgerichtlichen Verfahrens behufs Ermittlung und 

Feststellung der behaupteten strafbaren Handlung zu veranlassen. Gegen diesen Be-

schluss ist ein Rechtsmittel nicht zulässig; vor der Beschlussfassung kann das Gericht 

die Parteien oder eine derselben vernehmen und die ihm sonst wichtig scheinenden 

Erhebungen einleiten. 

 

(2) Die Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung über die Wiederaufnahmsklage ist erst 

nach rechtskräftigem Abschlusse des strafgerichtlichen Verfahrens, und zwar nur dann 

anzuberaumen, wenn dieses Verfahren entweder zu einer rechtskräftigen Verurteilung 

wegen der zur Begründung der Wiederaufnahmsklage geltend gemachten strafbaren 

Handlung geführt hat, oder wenn das strafgerichtliche Verfahren aus anderen Gründen 

als wegen mangelnden Tatbestandes oder wegen Mangels an Beweisen zu einer Ver-

urteilung nicht geführt hat. Andernfalls ist die Klage nach Bekanntgabe der Ergebnisse 

des strafgerichtlichen Verfahrens als unzulässig zurückzuweisen. Diese Zurückweisung 

geschieht gleichfalls ohne vorgängige mündliche Verhandlung und bei Gerichtshöfen 
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durch einen in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschluss. Das Strafgericht oder die 

staatsanwaltschaftliche Behörde hat bei Bekanntgabe der wegen Nichteinleitung oder 

Einstellung des Strafverfahrens gefassten Beschlüsse den Grund der unterlassenen 

Einleitung oder der Einstellung des Verfahrens stets ausdrücklich zu bezeichnen.  

 

§ 540. (1) Ist in den Fällen des §. 530 der Wiederaufnahmsgrund durch der Klage in Ur-

schrift oder beglaubigter Abschrift beigelegte Urkunden dargetan oder wird die Wieder-

aufnahme im Sinne des §. 531 beantragt, so ist die Verhandlung und Entscheidung über 

den Grund und die Zulässigkeit der Wiederaufnahme, vorbehaltlich der dem Gerichte im 

§. 189 eingeräumten Befugnis, mit der Verhandlung der Hauptsache zu verbinden. 

 

(2) Die Hauptsache wird dabei soweit von neuem verhandelt, als sie vom Anfechtungs-

grunde betroffen ist.  

 

(3) Ist jedoch das zur Entscheidung über die Bewilligung der Wiederaufnahme zustän-

dige Gericht höherer Instanz nach den für das Verfahren vor demselben geltenden Be-

stimmungen nicht in der Lage, die Hauptsache spruchreif zu machen, so hat es sich auf 

die Entscheidung über die Zulässigkeit der Wiederaufnahme zu beschränken und nach 

Rechtskraft des die Wiederaufnahme bewilligenden Urteiles den Rechtsstreit zur Ver-

handlung der Hauptsache an das Gericht zurückzuverweisen, welches in erster Instanz 

dazu berufen gewesen ist. Von diesem ist sodann die Tagsatzung zur mündlichen Ver-

handlung der Hauptsache von Amts wegen anzuberaumen und nach den für das Ver-

fahren vor diesem Gerichte geltenden Vorschriften durchzuführen.  

 

§ 541. (1) In allen übrigen Fällen ist nur über Grund und Zulässigkeit der Wiederaufnah-

me des Verfahrens oder über die Nichtigerklärung desselben zu verhandeln und durch 

Urteil zu entscheiden.  

 

(2) Wird die Wiederaufnahme bewilligt, so ist das Verfahren in der Hauptsache, soweit 

es vom Anfechtungsgrunde betroffen wird, bei dem Gerichte, bei welchem die Wieder-

aufnahmsklage eingebracht wurde, oder wenn dieses nach den für das Verfahren gel-

tenden Bestimmungen nicht in der Lage ist, die Hauptsache spruchreif zu machen, bei 

dem Gerichte abzuführen, welches zur Verhandlung der Hauptsache in erster Instanz 

berufen war. 
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(3) In Bezug auf die Verweisung, die Anberaumung der Tagsatzung zur mündlichen Ver-

handlung und die Durchführung der Verhandlung gelten die Bestimmungen des § 540 

Absatz 3. 

 

§ 542. (1) Ist die Verhandlung zur Hauptsache bei dem zur Entscheidung über die Zu-

lässigkeit der Wiederaufnahme zuständigen Gerichte abzuführen, so kann das Gericht 

nach Verkündung der dem Wiederaufnahmebegehren stattgebenden Entscheidung 

durch Beschluss anordnen, dass vor Ausfertigung dieser Entscheidung in der Haupt-

sache verhandelt werde. Gegen diesen Beschluss ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

 

(2) Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Wiederaufnahme ist in diesem Falle in 

die Entscheidung über die Hauptsache aufzunehmen. 

 

§ 543. Ergibt sich erst bei der mündlichen Verhandlung, dass die Wiederaufnahms- oder 

Nichtigkeitsklage auf einen gesetzlich unzulässigen Anfechtungsgrund gestützt wird 

oder verspätet überreicht ist, so ist die Klage durch Beschluss zurückzuweisen. 

 

§ 544. (1) Über eine Wiederaufnahmsklage, welche gleichzeitig mit der Erhebung eines 

Rechtsmittels gegen dieselbe Entscheidung oder während des anhängigen Rechts-

mittelverfahrens eingebracht wird, ist von Amts wegen oder auf Antrag unverzüglich die 

Unterbrechung des Rechtsmittelverfahrens anzuordnen, wenn einer der im §. 530 Z. 1 

bis 5 angeführten Wiederaufnahmsgründe geltend gemacht und das ergangene rechts-

kräftige strafgerichtliche Urteil der Klage in Urschrift oder beglaubigter Abschrift bei-

gelegt wird. 

 

(2) Das Gericht, bei welchem die Wiederaufnahmsklage angebracht wurde, hat im Falle 

einer solchen Beschlussfassung das Gericht, bei welchem über das eingelegte Rechts-

mittel zur Zeit verhandelt wird, von der angeordneten Unterbrechung des Rechtsmittel-

verfahrens sofort zu verständigen. 

 

§ 545. (1) Ob in den übrigen Fällen wegen Einbringung einer Wiederaufnahmsklage das 

in Bezug auf dieselbe Entscheidung eingeleitete oder anhängige Rechtsmittelverfahren 

unterbrochen werden soll, darüber hat das zur Verhandlung über die Klage berufene 

Gericht von Amts wegen oder auf Antrag mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse 

des Falles und die für das Vorhandensein des Wiederaufnahmsgrundes vorgebrachten 

Beweise zu entscheiden. 
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(2) Eine solche Unterbrechung kann auch noch während der mündlichen Verhandlung 

über die Wiederaufnahmsklage beschlossen werden. Bei Anordnung der Unterbrechung 

kommen die Bestimmungen des §. 544 Absatz 2 zur Anwendung. 

 

§ 546. (1) Gegen den Beschluss, durch welchen über einen gemäß §§ 544 und 545 

gestellten Antrag entschieden wird, ist ein Rechtsmittel nicht statthaft. 

 

(2) Ist die Wiederaufnahmsklage rechtskräftig abgewiesen, so ist das unterbrochene 

Rechtsmittelverfahren von Amts wegen oder auf Antrag wieder aufzunehmen. Der An-

trag ist bei dem Gerichte zu stellen, vor welchem das Rechtsmittelverfahren zur Zeit der 

angeordneten Unterbrechung anhängig war. Dieses Gericht hat die rechtzeitige Wieder-

vorlage der zur Fortsetzung der Verhandlung erforderlichen Akten von Amts wegen zu 

veranlassen. 

 

§ 547. (1) Sofern nicht nach den vorstehenden Bestimmungen infolge Einbringung der 

Wiederaufnahmsklage eine Unterbrechung eines anhängigen Rechtsmittelverfahrens 

angeordnet wird, hat die Erhebung einer Wiederaufnahmsklage in Bezug auf den Eintritt 

der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der angefochtenen Entscheidung keine 

hemmende Wirkung. 

 

(2) Auf die Vollstreckbarkeit einer angefochtenen rechtskräftigen Entscheidung ist die 
Einbringung einer Nichtigkeitsklage oder einer Wiederaufnahmsklage ohne Einfluss. 
... 
 


